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»Ich will nicht mit Ihnen 
sprechen!« – »Sie müssen!«
Beratung oder Instruktion in der Sozialen Arbeit

DR. BABETTE ROHNER 
berät seit vielen Jahren in verschie-
denen Feldern der Sozialen Arbeit. Ihr 
Schwerpunkt liegt in der Beratung 
von Einwanderinnen mit Gewalter-
fahrungen im Migrationsprozess. Sie 
hat an verschiedenen Berliner Uni-
versitäten und Hochschulen unter-
richtet. Zurzeit lehrt sie an der Alice-
Salomon-Hochschule in Berlin. Sie 
entwickelt die Beratungsfeldanalyse.
www.beratungsfeldanalyse.de

Zum Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit gehören auch 
Gespräche, die durch Druck oder Zwang initiiert 
werden. Soll sich der Begriff der sozialarbeiterischen 
Beratung weiterhin eindeutig auf freiwillige 
Beratung beziehen, müssen erzwungene Gespräche 
inhaltlich abgegrenzt und möglicherweise eine 
andere Begrifflichkeit entwickelt werden. Dies führt 
einerseits zu einer größeren Klarheit bei denjenigen, 
welche von erzwungenen Gesprächen betroffen sind. 
Zum anderen sollte sich die Theorie Sozialer Arbeit 
(weiterhin) mit dieser Thematik auseinandersetzen, um 
das sozialarbeiterische Profil erzwungener Gespräche 
zu schärfen und um sich ggf. davon abzugrenzen.

Freiwilligkeit und Zwang in der sozial-
arbeiterischen Beratung bilden jeweils 
die Enden eines Kontinuums und sind 
deswegen nicht immer eindeutig vonei-
nander abgrenzbar (vgl. Conen 2016: 
62). Trotzdem soll hier der Versuch un-
ternommen werden, die Unterschiede 
zwischen erzwungener und freiwilliger 
Beratung herauszuarbeiten. Dabei wer-
den Freiwilligkeit und Zwang aus der 
Perspektive der Beratenen betrachtet. (1) 

Es wird im Folgenden anhand einiger 
Aspekte sozialarbeiterischer Beratung 
chronologisch die Entfaltung und Wir-
kung von Zwang in Abgrenzung zur frei-
willigen Beratung beschrieben. Es wird 
mit dem Beratungsauslöser begonnen, 
um dann auf die Beratungsbeziehung ein-
zugehen. Abschließend wird der Aspekt 
Umgang mit dem erhaltenen Rat erörtert.

Freiwilligkeit und Zwang in der 
sozialarbeiterischen Beratung

Regelmäßig wird in sozialarbeiterischen 
Texten davon ausgegangen, dass Bera-

tungen freiwillig in Anspruch genommen 
werden (vgl. Kupfer 2015: 34). Unter 
Freiwilligkeit wird »die Freiwilligkeit der 
Nutzung« (Großmaß 2010: 178) eines 
Beratungsangebotes verstanden.

Wie der Begriff schon sagt, bedeutet 
dies für erzwungene Gespräche, dass die 
Beratenen zur Nutzung der Gespräche 
gezwungen werden. Das heißt, der Zwang 
entfaltet sich schon, bevor überhaupt ein 
Gespräch begonnen hat. Deswegen wird 
im Folgenden genauer auf die verschiede-
nen Auslöser von Beratung eingegangen.

Vorher muss jedoch festgehalten 
werden, dass noch weitere Zwangsele-
mente in Beratungskontexten wirken 
können, die hier nicht berücksichtigt 
werden. Dazu gehören insbesondere 
(freiwillige) Gespräche innerhalb von 
unterschiedlichen Zwangsinstitutionen 
wie Gefängnis, Psychiatrie und Geflüch-
tetenunterkünften. Außerdem gibt es 
Beratungsverläufe, die als freiwillige 
Beratung beginnen und immer stärke-
re Zwangselemente entwickeln können, 
z. B. in der Erziehungsberatung.
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Der Beratungsauslöser: 
Wer stellt die Frage?

Bei einer freiwilligen sozialarbeiterischen 
Beratung lässt sich als Auslöser Folgendes 
fragen: Aufgrund welchen Anliegens sucht 
jemand das Gespräch mit einer Fachkraft? 
In dieser Frage verbergen sich Freiheitsgra-
de und Zwangselemente. Die Selbstbestim-
mung, was als inhaltliches Anliegen für 
eine Beratung angesehen wird, ist der erste 
Freiheitsgrad. Der Zweite ist die zeitliche 
Entscheidung, wann eine Beratung aufge-
sucht wird. Und der dritte relative Freiheits-
grad ist die Auswahl der Beratungseinrich-
tung. Relativ deswegen, weil das Angebot 
der Sozialen Arbeit limitiert ist.

Freiwilligkeit im Zusammenhang mit 
sozialarbeiterischer Beratung heißt, dass 
jemand aus eigenem Entschluss das Be-
ratungsangebot wahrnehmen will. Aus 
eigenem Entschluss bedeutet, dass die 
Beratenen selbst entscheiden, ob sie sich 
beraten lassen wollen. Sie bestimmen 
den Zeitpunkt, wann sie ihre »besonders 
dringliche Frage« (Mollenhauer 1965: 
30) stellen und sie wählen aus, an wen 
sie sich mit ihrer Frage wenden wollen.

Das Zwangselement, das auch einer 
freiwilligen sozialarbeiterischen Bera-
tung innewohnt, ist der Anlass, warum 
überhaupt ein Beratungsbedürfnis ent-
steht. Denn ›ohne Grund‹ wird kaum 
jemand eine sozialarbeiterische Beratung 
nachfragen (vgl. Großmaß 2010: 180).

Bei einer erzwungenen Beratung lautet 
die Frage nach dem Auslöser: Von wem 
und mit welcher Fragestellung wird je-
mand zu einem Gespräch aufgefordert? 
Bei der erzwungenen Beratung bestimmen 
Andere, dass ein Beratungsbedarf besteht. 
Möglicherweise übt das soziale Umfeld 
den Druck aus oder es besteht eine Le-
benssituation, in der die Gesetzgebenden 
verpflichtend Beratung vorgeschrieben 
haben. (2) So können Familie oder Be-
kanntenkreis der Meinung sein, jemand 
habe einen Beratungsbedarf, ohne dass die 
Person dies selbst so sieht. Zwang bedeutet 
hier, dass das soziale Umfeld einen so star-
ken Druck aufbaut, dass sich die Person 
beraten lässt, obwohl sie das selbst eigent-

lich gar nicht wirklich will. Ähnliches gilt 
für die formellen Netzwerke. Dabei wird 
der Druck jedoch eher über vorhandene 
Strukturen und Sanktionsmöglichkeiten 
aufgebaut als über die Beziehungsebenen 
(vgl. Großmaß 2010: 181).

Die Beratungsbeziehung

Die Wirkungsforschung hat herausgear-
beitet, dass die Beratungsbeziehung etwa 
30 % der Wirkung von Beratung aus-
macht (vgl. Kupfer 2015: 70). (3) Es liegt 
auf der Hand, dass bei einem erzwunge-
nen Gespräch der Aufbau einer konstruk-
tiven Beratungsbeziehung schwierig bis 
unmöglich sein kann (vgl. Gregusch 2016: 

311; vgl. Großmaß 2010: 175). Göckler 
(2013) nennt einige Vorgehensweisen der 
Beratenden, die den Aufbau einer Bera-
tungsbeziehung unter Zwang möglich 
machen können (ebenda: 1670ff). Ähn-
lich wie bei Kähler (2005: 93) und Conen 
(2016: 141ff) sollen auf der Grundlage der 
Akzeptanz der Unfreiwilligkeit der Bera-
tung bei gleichzeitiger Transparenz des 
gesetzlichen Auftrags die Beratenden ein 
Beziehungsangebot machen. Conen fasst 
dieses Vorgehen in der Frage zusammen: 
»Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder 
loszuwerden?« Hier sollte jedoch je nach 
Intensität des Zwanges beachtet werden, 
dass die Spielräume des Helfens sehr eng 
sein können. Die Formulierung der Frage 
unterstellt möglicherweise größere Hand-
lungs- und Entscheidungsspielräume als 
konkret vorhanden sind.

Als zentrale Probleme für den Bezie-
hungsaufbau werden bei erzwungenen 
Gesprächen die mangelnde Motivation 
und die fehlende Kooperation der zu 
Beratenden genannt (vgl. Conen 2016: 
53; Göckler 2013: 1670; Gregusch 2016: 
312). Bei der Frage der Motivation muss 
berücksichtigt werden, dass der Zwang 
zum Gespräch die Beratenen tendenziell 
entmündigt und sie in die Rolle unreifer 
Personen rückt, die nicht in der Lage sind, 
selbstständig darüber zu entscheiden, ob 
sie Beratung benötigen oder nicht. Dieser 
Eindruck kann sich noch durch die ge-
setzliche Festlegung der Beratungsziele 

verstärken. (4) Wieso sollten daher die 
Beratenen motiviert sein und kooperieren?

Die gesetzlich vorgeschriebenen Ge-
spräche werden mit der Androhung 
von gravierenden Sanktionen flankiert. 
Wird beispielsweise Menschen, die auf 
ALG II angewiesen sind, vonseiten des 
Jobcenters eine Verletzung der Melde-
pflicht unterstellt, kann das Existenz-
minimum für drei Monate um 10 % 
gekürzt werden (§ 31 SGB II). Damit 
wird der Zwang zum Gespräch mit dem 
Zwang zur Kooperation kombiniert.

Der Aufbau einer Beratungsbeziehung 
bei einer freiwilligen Beratung ist zumin-
dest anfangs deutlich einfacher, da die 
Ratsuchenden ein eigenes Interesse an 
der Beziehung haben. Auch wenn sich die 
Ratsuchenden an Fachkräfte wenden, und 
damit die Beratungsbeziehung asymmet-
risch sein kann, tun sie dies als reflektierte 
Erwachsene, die für sich einen Beratungs-
bedarf festgestellt haben. Sie suchen sich 
bewusst einen Menschen, bei dem sie davon 
ausgehen, dass er bei ihrer Fragestellung 
über mehr Wissen verfügt als sie.

Der Umgang mit dem 
erhaltenen Rat

Ein weiterer Unterschied zwischen ei-
nem erzwungenen Gespräch und einer 
freiwilligen Beratung ist der Umgang mit 
dem erhaltenen Rat. Auch hier gibt es 
verschiedene Abstufungen des Zwangs.

So kann es bei einem erzwungenen 
Gespräch einen Entscheidungsspielraum 
der beratenen Person geben. Bei der 
Schwangerschaftskonfliktberatung bei-
spielsweise steht das Beratungsanliegen 
der Gesetzgebenden fest: Die Schwangere 
soll tendenziell ermutigt werden, das Kind 
auszutragen (vgl. § 219 StGB; vgl. § 5 
SchKG). Dennoch kann sich die schwan-
gere Frau, so sie denn dem gesellschaft-
lich-moralischen Druck standhält, für den 
Schwangerschaftsabbruch entscheiden.

Anders stellt es sich bei erzwungenen 
Gesprächen dar, bei denen die Gesetzge-
benden die Beratungsziele vorformuliert 
haben. Hier müssen sich die Beratenen 
beispielsweise um einen Arbeitsplatz 
bemühen (Jobcenter) oder müssen ihr 
Studium möglicherweise abbrechen (vgl. 
Göckler 2013: 1668). So gesehen erhal-
ten die Beratenen hier keinen Rat, (5) 
sondern eine Instruktion.

Bei einer freiwilligen Beratung bleibt 
der Rat ein Rat. Die Beratenen können 
selbst entscheiden, was sie mit dem 

»Wie kann ich Ihnen helfen, 
mich wieder loszuwerden?«
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erhaltenen Rat anfangen werden. Sie 
können ihn umsetzen, modifizieren oder 
ablehnen. Sie können auch weitere Bera-
tungsstellen aufsuchen, sich eine zweite, 
dritte, vierte Meinung einholen.

Erzwungene Gespräche 
sind keine »Beratung«

Zwischen freiwilligen Beratungen und 
erzwungenen Gesprächen in sozialarbei-
terischen Arbeitsfeldern gibt es grund-
sätzliche Unterschiede. Diese sollten sich 
in Begrifflichkeiten widerspiegeln. An-

sonsten bleibt die Postulierung der Frei-
willigkeit sozialarbeiterischer Beratung 
eine allgemeine Forderung, die nicht nur 
die Realität der Praxis negiert, sondern 
auch die Beratungen diskreditiert, die 
tatsächlich freiwillig sind.

Wenn der Zwang vor und während 
eines Gesprächs dominant ist, sollte dies 
begrifflich herausgearbeitet werden. Eine 
Möglichkeit wäre es bei den gesetzlich 
vorgeschriebenen Beratungen, in denen 
die Beratungsziele formuliert sind, von 
Instruktionen zu sprechen. Dann würden 
die Instruierten ernst genommen, die doch 
wissen, dass sie nicht nur nicht ergebnisof-
fen beraten werden, sondern zusätzlich mit 
Sanktionen bedroht werden. Eine genauere 
Begrifflichkeit würde der Forderung nach 
Transparenz gegenüber den Beratenen Folge 
leisten. Es würde deutlich werden, dass es 
sich bei erzwungenen Gesprächen nicht um 
ein »Beratungsparadox« (Gregusch 2016: 
317) handelt, sondern dass diese Gespräche 
gar keine Beratung sind (vgl. ebd.).

Anmerkungen:

(1)	 Wie sich Freiwilligkeit und Zwang 
auf der Seite der Beratenden dar-
stellt, muss an anderer Stelle ana-
lysiert werden.

(2)	 Beispiele hierfür sind die Schwan-
gerschaftskonfliktberatung und 

die Beratungen im Rahmen von 
ALG II (vgl. Göckler 2013: 1668).

 (3)	 Die anderen Wirkfaktoren in der 
Beratung sind: Extratherapeutische 
Wirkfaktoren (40 %), Techniken 
und Methoden (15 %), Placeboef-
fekte (15 %) (vgl. Kupfer 2015: 70).

 (4)	 In der Schwangerschaftskonflikt-
beratung soll die Schwangere ten-
denziell ermutigt werden, das Kind 
auszutragen (vgl. § 219 StGB; vgl. 
§ 5 SchKG). In der Berufsberatung 
des Jobcenters ist die (Wieder)ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt das 

Ziel der Gespräche (vgl. §§ 1, 4, 14, 
15 SGB II; vgl. Göckler 2013: 1668).

(5)	 Rat ist von vornherein nur legitim, 
wenn es ein erbetener Rat ist; und 
der Rat steht und fällt damit, dass 
er Rat bleibt, dass er dem Berate-
nen die Freiheit der Ausführung des 
Rates in Gänze beläßt (W. Hennis, 
a.a.O., S. 11)« (Mollenhauer 1965: 
48, Fußnote 8).� n
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»Bei einer freiwilligen Beratung bleibt 
der Rat ein Rat. Die Beratenen können 
selbst entscheiden, was sie mit dem 
erhaltenen Rat anfangen werden.«
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